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476. Verordnung: Durchführung des Datenschutzgesetzes im Wirkungsbereich des Bundesministeriums
für Landesverteidigung (Datenschutzverordnung)

477. Verordnung: Generalstabsausbildung

478. Verordnung: Lehrverpflichtung und Einrechnung von Nebenleistungen in die Lehrverpflichtung der
Lehrer an der Heeresversorgungsschule

476. Verordnung des Bundesministers für
Landesverteidigung vom 29. Juli 1988 zur
Durchführung des Datenschutzgesetzes im
Wirkungsbereich des Bundesministeriums für
Landesverteidigung (Datenschutzverordnung)

Auf Grund des § 9 des Datenschutzgesetzes
(DSG), BGBl. Nr. 565/1978, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 605/1987 wird verord-
net:

Geltungsbereich

§ 1. Diese Verordnung gilt für alle Auftraggeber
und Dienstleister im Wirkungsbereich des Bundes-
ministeriums für Landesverteidigung.

Auftraggeber und Dienstleister

§ 2. (1) Auftraggeber sind nach Maßgabe ihrer
sachlichen und örtlichen Zuständigkeit:

1. das Bundesministerium für Landesverteidi-
gung für die Personalverwaltung, die Haus-
haltsführung, das Ergänzungswesen, das Sani-
tätswesen, die militärluftfahrtbehördlichen
Angelegenheiten und das Büroinformations-
system;

2. die Militärkommanden für die Personalver-
waltung, die Haushaltsführung, das Ergän-
zungswesen, das Sanitätswesen und das
Büroinformationssystem;

3. die Heeres-Land- und Forstwirtschaftsverwal-
tung Allentsteig für die Personalverwaltung,
die Haushaltsführung und das Büroinforma-
tionssystem;

4. das Korpskommando I und das Korpskom-
mando II für die Personalverwaltung, das
Sanitätswesen und das Büroinformationssy-
stem;

5. das Kommando der Fliegerdivision, das Kom-
mando der Panzergrenadierdivision und das
Heeres-Materialamt für die Personalverwal-
tung und das Büroinformationssystem;

6. das Heeresspital, die Militärspitäler, die Hee-
res-Sanitäts-Anstalten und die Krankenre-
viere für das Sanitätswesen und das Büroin-
formationssystem ;

7. das Amt für Wehrtechnik, das Heeres-Bau-
und Vermessungsamt, das Heeres-Datenver-
arbeitungsamt, das Heeresgebührenamt, die
Landesverteidigungsakademie, die Theresia-
nische Militärakademie und die militärischen
Waffen- und Fachschulen für das Büroinfor-
mationssystem.

(2) Die im Abs. 1 genannten Auftraggeber kön-
nen als Dienstleister im Sinne des § 13 DSG heran-
gezogen werden.

Aufgabengebiete

§ 3. Die im § 2 genannten Aufgabengebiete
bedeuten:

1. Personalverwaltung: die Vollziehung des
Dienst- und Besoldungsrechtes des Bundes
für die aktiven Bundesbediensteten, der für
die einen Präsenzdienst leistenden Wehr-
pflichtigen geltenden wehrrechtlichen Bestim-
mungen sowie der bei der Ermittlung der aus-
zuzahlenden Beträge anzuwendenden sonsti-
gen Rechtsvorschriften einschließlich der
Rechtsvorschriften über die Ausbildung und
die Planstellenbewirtschaftung;

2. Haushaltsführung: die Vollziehung des Bun-
deshaushaltsgesetzes und des Bundesministe-
riengesetzes 1986;

3. Ergänzungswesen: die Vollziehung des
Wehrgesetzes 1978 hinsichtlich der Erfas-
sung, Stellung, Einberufung und Evidenthal-
tung der Wehrpflichtigen und die Vollzie-
hung des Militärleistungsgesetzes 1968;

4. Sanitätswesen: die Vollziehung des Wehrge-
setzes 1978, des Heeresgebührengesetzes
1985, des Bundesministeriengesetzes 1986,
des Ärztegesetzes 1984, des Heeresversor-
gungsgesetzes und des Tuberkulosegesetzes
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hinsichtlich der Stellungsuntersuchung sowie
der ärztlichen Überwachung des Gesundheits-
zustandes und der ärztlichen Behandlung der
Angehörigen des Bundesheeres;

5. militärluftfahrtbehördliche Angelegenheiten:
die Vollziehung des Luftfahrtgesetzes durch
das Bundesministerium für Landesverteidi-
gung als Militärluftfahrtbehörde;

6. Büroinformationssystem: die Erstellung, Ver-
teilung und Archivierung von Texten.

Datensicherheitsmaßnahmen

§ 4. (1) Die in § 2 genannten Auftraggeber oder
Dienstleister haben für die Organisationseinheiten
ihres örtlichen und sachlichen Zuständigkeitsberei-
ches, die Daten verwenden, Datensicherheitsmaß-
nahmen schriftlich anzuordnen, den jeweiligen
technischen und organisatorischen Änderungen
umgehend anzupassen und zu dokumentieren.

(2) Der Auftraggeber oder Dienstleister hat für
die zu verwendenden Datenarten entsprechend
dem Grad der Schutzwürdigkeit Sensibilitätsklas-
sen festzulegen. Die Sicherheitsmaßnahmen haben
sich nach den Sensibilitätsklassen zu bestimmen.

(3) Der Auftraggeber oder Dienstleister hat jene
Organisationseinheit zu bestimmen, die die
Zutrittsberechtigungen zu den Räumlichkeiten, in
denen die Datenverarbeitung stattfindet, vergibt,
ändert, kontrolliert und entzieht.

(4) Der Auftraggeber oder Dienstleister hat jene
Organisationseinheit zu bestimmen, die nach Maß-
gabe der technischen Möglichkeiten abgestufte
Zugriffsberechtigungen mittels geschützter Benut-
zeridentifikationen vergibt, ändert, kontrolliert und
entzieht. Hiebei ist eine Identifikation jedes Zu-
griffsberechtigten vorzusehen. Der Zugriff auf das
Betriebssystem einschließlich System- und Netz-
werksoftware ist darüber hinaus durch geeignete
Maßnahmen zu sichern.

(5) Der Auftraggeber oder Dienstleister hat jene
Organisationseinheit zu bestimmen, die die für die
Verarbeitung notwendigen Daten und Programme
einschließlich der dazugehörigen Dokumentation
außerhalb der Verarbeitungsstätte gesichert aufzu-
bewahren hat.

(6) Die Vernichtung unbrauchbarer oder nicht
mehr benötigter Ausdrucke und sonstiger Daten-
träger ist vom Auftraggeber oder Dienstleister
durch entsprechende personelle oder vertragliche
Maßnahmen sicherzustellen.

(7) Jeder Bedienstete, dem in Ausübung seines
Dienstes Daten anvertraut oder zugänglich sind, ist
über seine Pflichten nach dem Datenschutzgesetz,
dieser Verordnung und den innerorganisatorischen
Datenschutzvorschriften, insbesondere über die
von ihm einzuhaltenden Datensicherheitsvorschrif-
ten nachweislich zu belehren und von deren Ände-

rungen umgehend und nachweislich in Kenntnis zu
setzen.

Grundsätze für die Ermittlung, Verarbeitung und
Benützung

§ 5. (1) Eine ausdrückliche gesetzliche Ermächti-
gung für eine Ermittlung und Verarbeitung im
Sinne des § 6 DSG liegt nur dann vor, wenn in die-
ser die zu ermittelnden und verarbeitenden Daten-
arten und die Betroffenenkreise enthalten sind.

(2) Die Ermittlung und Verarbeitung von Daten
ist dann als wesentliche Voraussetzung für die
Wahrnehmung der gesetzlich übertragenen Aufga-
ben zu erachten, wenn andere Möglichkeiten, die
gesetzlich übertragenen Aufgaben wahrzunehmen,
nicht vorliegen oder sie auf Grund des zu erwarten-
den Aufwandes dem Auftraggeber aus Wirtschaft-
lichkeits- und Zweckmäßigkeitserwägungen nicht
zuzumuten sind.

(3) Wird zur Ermittlung von Daten Amtshilfe in
Anspruch genommen, so ist das Amtshilfeersuchen
so zu begründen, daß die ersuchte Stelle die Zuläs-
sigkeit der Übermittlung gemäß § 7 DSG beurteilen
kann. Insbesondere ist darzulegen, durch welche
gesetzlichen Bestimmungen dem Auftraggeber jene
Aufgaben übertragen sind, zu deren Wahrnehmung
die zu ermittelnden Daten eine wesentliche Vor-
aussetzung bilden.

§ 6. (1) Jedes Programm ist vor seinem Einsatz in
der Verarbeitung personenbezogener Daten von
der durch den Auftraggeber zu bestimmenden
Organisationseinheit freizugeben.

(2) Den Daten eines Aufgabengebietes ist nach
Maßgabe der Sensibilitätsklassen der zu verarbei-
tenden Daten (§ 4 Abs. 2) gleichartiger Schutz zu
gewähren. Die Daten und Programme sind vor
Entstellung, Zerstörung und Verlust sowie gegen
unbefugte Verwendung und Weitergabe zu schüt-
zen.

(3) Wird ein Aufgabengebiet für mehrere Auf-
traggeber mit Hilfe derselben technischen Einrich-
tung oder im Netzwerkverbund vollzogen, so ist
sicherzustellen, daß jeder Auftraggeber nur über
die in seine Zuständigkeit fallenden Daten verfügen
kann. Dasselbe gilt, wenn die Daten für verschie-
dene Aufgabengebiete mit Hilfe derselben techni-
schen Einrichtung oder im Netzwerkverbund ver-
arbeitet werden.

(4) Daten dürfen nur auf Grund von schriftli-
chen Aufträgen verarbeitet werden.

(5) Der Auftraggeber hat die Richtigkeit der
Verarbeitungsergebnisse durch Stichproben oder
sonstige geeignete Methoden zu überprüfen.

(6) Wird ein Fehler festgestellt, so hat der Auf-
traggeber die Fehlerbehebung umgehend einzulei-
ten und die Fehlerursache zu beheben. Der betref-
fende Dienstleister ist unverzüglich zu verständi-
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gen, wenn zu vermuten ist, daß die Fehlerursache
in seinem Tätigkeitsbereich liegt.

(7) Die Benützung der Daten darf nur in der Art
und in dem Umfang erfolgen, als dies für den Auf-
traggeber zur Wahrnehmung der ihm gesetzlich
übertragenen Aufgaben erforderlich ist.

(8) Die Bediensteten des Auftraggebers dürfen
nur jene Daten benützen, die sie zur Erfüllung der
ihnen übertragenen Aufgaben benötigen.

Grundsätze für die Übermittlung von Daten

§ 7. (1) Eine ausdrückliche gesetzliche Ermächti-
gung für die Übermittlung von Daten liegt dann
vor, wenn die zu übermittelnden Datenarten und
der Zweck der Übermittlung ausdrücklich genannt,
die Betroffenenkreise umschrieben und die Emp-
fänger der Daten festgelegt sind.

(2) Übermittlungen von Daten durch den Auf-
traggeber bedürfen, sofern sie sich nicht auf eine
ausdrückliche gesetzliche Ermächtigung stützen,
eines schriftlichen Auftrages des zuständigen
Organs. Der Auftrag kann als Einzel- oder Dauer-
auftrag erteilt werden. Im Auftrag ist anzugeben,
auf Grund welcher Bestimmungen des § 7 DSG die
Übermittlung zulässig ist. Die durchgeführte Über-
mittlung ist außer im Fall ihrer Registrierung (§ 7
Abs. 4 DSG) so zu dokumentieren, daß Auskunft
gemäß § 11 DSG erteilt werden kann.

(3) Die Zustimmung des Betroffenen zur Daten-
übermittlung gemäß § 7 Abs. 1 Z 2 DSG gilt dann
als erteilt, wenn der Betroffene sein Einverständnis
zur Datenübermittlung ausdrücklich mit seiner
Unterschrift getrennt von etwaigen sonstigen Ver-
einbarungen abgegeben hat. Eine Zustimmungser-
klärung liegt nur dann vor, wenn die zu übermit-
telnden Datenarten und die Übermittlungsempfän-
ger ausdrücklich genannt sind und der Betroffene
in allgemein verständlicher Form über den Über-
mittlungszweck informiert wird. Der Betroffene ist
nachweislich über die Möglichkeit des schriftlichen
Widerrufes seiner Zustimmung zu informieren.

(4) Der Auftraggeber hat zu veranlassen, daß
vom Österreichischen Statistischen Zentralamt im
Anschluß an die anonymisierte Verarbeitung
gemäß § 7 Abs. 1 Z 3 DSG die personenbezogenen
Daten dem übermittelnden Organ zurückgegeben,
sicher aufbewahrt oder vernichtet werden.

§ 8. Einem Ersuchen um Übermittlung von
Daten gemäß § 7 Abs. 2 DSG ist nur zu entspre-
chen, wenn es auf einen Einzelfall gerichtet ist.
Hiebei ist festzustellen, durch welche gesetzlichen
Bestimmungen dem Empfänger jene Aufgaben
übertragen sind, zu deren Wahrnehmung die zu
übermittelnden Daten eine wesentliche Vorausset-
zung bilden. Um die Darlegung der für die Beurtei-
lung der Zulässigkeit der Übermittlung maßgebli-
chen Sach- und Rechtslage ist zu ersuchen, es sei

denn, die Zulässigkeit der Übermittlung ist offen-
kundig.

§ 9. (1) Eine Übermittlung in den Fällen des § 7
Abs. 3 DSG ist zulässig, wenn andere Möglichkei-
ten, das berechtigte Interesse zu wahren, nicht vor-
liegen oder nicht zumutbar sind. Auch in diesem
Fall ist die Übermittlung nur zulässig, wenn das
schutzwürdige Interesse des Betroffenen an der
Geheimhaltung nicht überwiegt.

(2) Daten gelten dann als veröffentlicht (§ 32
Abs. 2 Z 3 DSG), wenn sie einem generell bestimm-
ten Personenkreis zugänglich gemacht wurden.

Grundsätze für die Überlassung von Daten

§ 10. (1) Die in § 2 genannten Auftraggeber kön-
nen unter den in § 13 DSG genannten Vorausset-
zungen Dienstleister in Anspruch nehmen.

(2) Der Auftraggeber hat dem Dienstleister die
beabsichtigte Heranziehung eines weiteren Dienst-
leisters zu untersagen, wenn öffentliche Interessen
dies verlangen oder zu befürchten ist, daß berech-
tigte schutzwürdige Interessen von Betroffenen
gefährdet sind.

(3) Wurde dem Auftraggeber von der Daten-
schutzkommission die Auffassung mitgeteilt, daß
der Inanspruchnahme eines Dienstleisters schutz-
würdige Interessen Betroffener oder öffentliche
Interessen entgegenstehen, so hat der Auftraggeber
entweder der Rechtsanschauung der Datenschutz-
kommission zu entsprechen oder die begründete
Entscheidung über die abweichende Vorgangs-
weise zu dokumentieren.

Auskunftsrecht

§ 11. (1) Eine Auskunft gemäß § 11 DSG darf
nur auf Grund eines unbedenklichen Identitäts-
nachweises und gegen Empfangsbestätigung ausge-
folgt oder zu eigenen Handen zugestellt werden.

(2) Die Mitwirkung eines Betroffenen am Aus-
kunftsverfahren liegt vor, wenn

1. diejenigen Datenverarbeitungen im Sinne des
§ 8 DSG bezeichnet werden, bezüglich derer
er Betroffener sein kann; oder

2. insbesondere durch die Vorlage von Unterla-
gen oder die Beschreibung von Lebensum-
ständen glaubhaft ist, daß Daten des Betroffe-
nen irrtümlich oder mißbräuchlich in Daten-
beständen des Auftraggebers enthalten sind.

(3) Wirkt der Betroffene am Auskunftsverfahren
im Sinne des § 11 Abs. 2 DSG nicht oder nicht aus-
reichend mit, so ist er vom Auftraggeber unverzüg-
lich aufzufordern, dieser Verpflichtung nachzu-
kommen.

(4) Der aktuelle Datenbestand im Sinne des § 11
Abs. 4 DSG umfaßt jene Daten, die in der betref-
fenden Datenverarbeitung dem Direktzugriff
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unterliegen, oder — mangels eines solchen — den
letztgültigen Datenbestand.

§ 12. (1) Für die Erteilung einer entgeltlichen
Auskunft im Sinne des § 11 Abs. 4 DSG werden
folgende pauschalierte Kostenersätze festgelegt:

1. für die Auskunft über den aktuellen Stand der
Daten des Antragstellers, wenn dieser im lau-
fenden Jahr bereits ein Auskunftsbegehren
über dasselbe Aufgabengebiet gestellt hat,
100 S je Datenverarbeitung;

2. für jede darüber hinausgehende Auskunft
500 S je Datenverarbeitung; in jenen Fällen,
in denen die Auskunftserteilung einen beson-
ders hohen technischen oder organisatori-
schen Aufwand erfordert, 1000 S je Daten-
verarbeitung.

(2) Die in Abs. 1 angeführten Kostenersätze sind
nicht zu entrichten, wenn der Aufwand für die Aus-
kunftserteilung gering ist.

(3) Dem Antragsteller ist der zu entrichtende
Kostenersatz unverzüglich mitzuteilen.

(4) Von der Bearbeitung eines Auskunftsantrages
ist abzusehen, wenn der gemäß Abs. 3 mitgeteilte
Kostenersatz nicht entrichtet wurde oder der
Betroffene am Verfahren nicht ausreichend mitge-
wirkt hat.

(5) Die im § 11 Abs. 1 DSG enthaltene Frist für
die Erteilung von entgeltlichen Auskünften beginnt
mit dem Einlangen des Kostenersatzes zu laufen.

Richtigstellung und Löschung

§ 13. (1) Eine logische Richtigstellung oder Lö-
schung von Daten hat durch solche Maßnahmen zu
erfolgen, die bei einer Abfrage die Unrichtigkeit
der verarbeiteten Daten angeben und auf die richti-
gen Daten verweisen oder den Umstand der
Löschung anzeigen.

(2) Die für Zwecke der Dokumentation oder der
internen Kontrolle aufzubewahrenden Daten dür-
fen nur durch einen entsprechenden Vermerk rich-
tiggestellt und vor Ablauf der Aufbewahrungsfrist
nur mit einem Löschungsvermerk versehen werden.

(3) Durch geeignete organisatorische Maßnah-
men ist sicherzustellen, daß im Falle eines Rück-
griffes auf die zu Sicherungszwecken aufbewahrten
Datenbestände allfällige Richtigstellungen und
Löschungen wirksam bleiben.

(4) Ein Betroffener, dessen Daten nach einer
Übermittlung richtiggestellt oder gelöscht werden,
hat ein Begehren auf Verständigung des Empfän-
gers von der Richtigstellung bzw. Löschung schrift-
lich zu stellen.

(5) Rechtsverbindlich festgestellte Daten dürfen
nur auf Grund einer Entscheidung des für die Fest-
stellung zuständigen Organs richtiggestellt oder
gelöscht werden.

Angabe der Registernummer

§ 14. Der Auftraggeber hat die ihm zugeteilte
Registernummer bei Übermittlungen von Daten
und Mitteilungen an den Betroffenen auf jedem
Schriftstück, das automationsunterstützt verarbei-
tete Daten enthält, anzuführen. Bei Übermittlungen
und Mitteilungen an den Betroffenen mittels
maschinell lesbarer Datenträger ist die Register-
nummer auf den Begleitpapieren oder auf den
Datenträgern anzugeben.

Inkrafttreten

§ 15. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. Septem-
ber 1988 in Kraft.

(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die
Verordnung des Bundesministers für Landesvertei-
digung zur Durchführung des Datenschutzgesetzes
im Wirkungsbereich des Bundesministeriums für
Landesverteidigung, BGBl. Nr. 316/1980, außer
Kraft.

Lichal

477. Verordnung des Bundesministers für
Landesverteidigung vom 10. August 1988 über

die Generalstabsausbildung

Auf Grund der §§ 24 bis 35 und 146 Abs. 1 sowie
der Anlage 1 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes
1979, BGBl. Nr. 333, wird im Einvernehmen mit
dem Bundesminister für Gesundheit und öffentli-
cher Dienst verordnet:

Ausbildung

§ 1. (1) Die Generalstabsausbildung erfolgt
durch einen Ausbildungslehrgang (Generalstabs-
kurs).

(2) Der Generalstabskurs ist an der Landesvertei-
digungsakademie abzuhalten und hat sechs Seme-
ster (zwei Studienabschnitte) zu dauern. Der erste
Studienabschnitt schließt mit dem vierten Semester,
der zweite Studienabschnitt mit dem sechsten
Semester ab.

(3) Die für die Generalstabsausbildung vorgese-
hene Stundenzahl sowie deren Aufgliederung nach
Ausbildungsgruppen sind in der Anlage angeführt.

§ 2. Ziel der Ausbildung ist es, daß die Kandida-
ten

1. die Grundlagen der internationalen und
nationalen Sicherheitspolitik, insbesondere
die der umfassenden Landesverteidigung, und
die sich aus der Einrichtung des Bundesheeres
nach den Grundsätzen des Milizsystems erge-
benden Folgerungen kennen sowie die diesbe-
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züglichen Zusammenhänge beurteilen kön-
nen;

2. die Grundsätze der Führung und Organisa-
tion beherrschen und die jeweiligen wissen-
schaftlichen Methoden und Techniken, insbe-
sondere zur Erstellung militärischer Struktu-
ren, anwenden können;

3. die Grundsätze der operativen Führung ken-
nen und operative Bearbeitungen in allen Füh-
rungsgebieten durchführen können;

4. die taktische Führung von Truppen beherr-
schen sowie die hiezu erforderlichen Grundla-
gen und Führungsverfahren einschließlich der
Methodik der Ausbildung anwenden können;

5. die für die allgemeine Verwaltung, insbeson-
dere die für die Heeresverwaltung, erforderli-
chen Kenntnisse anwenden können;

6. in ihrer psychischen und physischen Belast-
barkeit sowie in ihrer Fähigkeit zur Führung
von Menschen im Frieden und im Einsatzfall
gefördert werden.

§ 3. (1) Zum Generalstabskurs können Berufsof-
fiziere zugelassen werden, die

1. die Reifeprüfung an einer höheren Schule
erfolgreich abgelegt haben,

2. eine mindestens sechsjährige Dienstleistung
als Berufsoffiziere der Verwendungsgruppe
H2 aufweisen,

3. die Eignung zum Einheitskommandanten
besitzen und

4. die Zulassungsprüfungen (§§ 4 bis 10) erfolg-
reich abgelegt haben.

(2) Auf das Zeiterfordernis des Abs. 1 Z 2 sind
jene Zeiten anzurechnen, in denen die Ausbildung
an der Theresianischen Militärakademie nicht als
Berufsoffizier der Verwendungsgruppe H2 zurück-
gelegt worden ist.

(3) Die Zulassung zur Generalstabsausbildung ist
auf dem Dienstweg spätestens zwei Monate vor
Beginn des Generalstabskurses zu beantragen.

§ 4. Die Zulassungsprüfungen bestehen aus
1. der Vorprüfung (§ 5),
2. der Auswahlprüfung (§ 6) und
3. der Aufnahmsprüfung (§ 7).

§ 5. (1) Die Vorprüfung ist in Form von drei
Klausurarbeiten in der Dauer von höchstens je fünf
Stunden an drei aufeinanderfolgenden Tagen abzu-
halten. Es sind hiebei zwei Klausurarbeiten über
Themen aus dem Bereich der Taktik einschließlich
der Versorgung und eine Klausurarbeit über ein
Thema aus dem Bereich des allgemeinen militäri-
schen Wissens abzuhalten.

(2) Die Vorprüfung ist bei den Korpskomman-
den durchzuführen.

§ 6. (1) Die Auswahlprüfung ist in Form von fünf
Klausurarbeiten an fünf aufeinanderfolgenden
Tagen abzuhalten. Es sind hiebei zwei Klausurar-
beiten über Themen aus dem Bereich der Taktik

einschließlich der Versorgung sowie je eine Klau-
surarbeit über Themen aus dem Bereich des Allge-
meinwissens und über Themen des allgemeinen
militärischen Wissens sowie über Themen aus dem
Bereich der Waffenlehre in der Dauer von höch-
stens je fünf Stunden abzuhalten.

(2) Die Auswahlprüfung ist an der Landesvertei-
digungsakademie durchzuführen.

§ 7. (1) Die Aufnahmsprüfung ist in Form von
fünf Klausurarbeiten an fünf aufeinanderfolgenden
Tagen abzuhalten. Es sind hiebei zwei Klausurar-
beiten über Themen aus dem Bereich der Taktik
einschließlich der Versorgung sowie je eine Klau-
surarbeit über Themen aus dem Bereich der Wehr-
technik und über Themen der Wehrpolitik in der
Dauer von höchstens je fünf Stunden abzuhalten.
In einer weiteren Klausurarbeit von höchstens drei
Stunden Dauer sind die Kenntnisse einer im § 16
Abs. 4 Z 7 angeführten Fremdsprache zu prüfen.

(2) Die Aufnahmsprüfung ist an der Landesver-
teidigungsakademie durchzuführen.

§ 8. (1) Zur Bewertung der Klausurarbeiten im
Rahmen der Vorprüfung ist bei jedem Korpskom-
mando eine Kommission zu bilden. Der Vorsit-
zende, seine Stellvertreter und die übrigen Mitglie-
der der Kommission sind vom Bundesminister für
Landesverteidigung für die Dauer von drei Jahren
zu bestellen.

(2) Zu Mitgliedern der Kommission dürfen nur
Beamte der Verwendungsgruppen A oder H1
bestellt werden.

(3) Für die Bewertung der Klausurarbeiten hat
der Vorsitzende der Kommission Senate zu bilden,
die aus ihm oder einem seiner Stellvertreter als
Senatsvorsitzenden und aus mindestens zwei und
höchstens vier weiteren Mitgliedern bestehen. Der
Senat faßt seine Beschlüsse in nicht öffentlicher Sit-
zung mit einfacher Stimmenmehrheit. Eine Stimm-
enthaltung ist unzulässig. Bei Stimmengleichheit
entscheidet die Stimme des Senatsvorsitzenden.

§ 9. Zur Bewertung der Klausurarbeiten im Rah-
men der Auswahlprüfung und der Aufnahmsprü-
fung ist bei der Landesverteidigungsakademie eine
Kommission zu bilden. Der Vorsitzende, seine
Stellvertreter und die übrigen Mitglieder der Kom-
mission sind vom Bundesminister für Landesvertei-
digung für die Dauer von fünf Jahren zu bestellen.
§ 8 Abs. 2 und 3 gilt sinngemäß mit der Maßgabe,
daß für die Beurteilung der im § 7 Abs. 1 letzter
Satz angeführten Klausurarbeit auch sonstige ent-
sprechend qualifizierte Personen zu Mitgliedern
der Kommission bestellt werden können.

§ 10. (1) Zur Vorbereitung der Kandidaten auf
die Vorprüfung und die Auswahlprüfung können
Lehrgänge veranstaltet werden. Den Kandidaten
sind jedenfalls geeignete Lernbehelfe zur Verfü-
gung zu stellen.
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(2) Die Vorbereitung der Kandidaten auf die
Aufnahmsprüfung hat im Selbststudium zu erfol-
gen.

§ 11. Hat der Kandidat mehr als ein Viertel der
Vortragsstunden des Generalstabskurses versäumt,
so ist die Zulassung zu diesem Ausbildungslehr-
gang zu widerrufen.

§ 12. Dem Kandidaten ist zu Beginn des vierten
Semesters ein Thema bekanntzugeben, über das er
bis zur Mitte des sechsten Semesters eine militär-
wissenschaftliche Arbeit als Hausarbeit vorzulegen
hat. Mit dieser Arbeit hat der Kandidat nachzuwei-
sen, daß er in der Lage ist, ein militärisches Thema
mit wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten.

§ 13. (1) Hat der Kandidat den ersten Studienab-
schnitt absolviert und die einzelnen Lehrgegen-
stände positiv abgeschlossen, so ist er von Amts
wegen der ersten Teilprüfung im Rahmen der
Dienstprüfung zuzuweisen.

(2) Hat der Kandidat die erste Teilprüfung
erfolgreich abgelegt sowie den zweiten Studienab-
schnitt absolviert, die einzelnen Lehrgegenstände
positiv abgeschlossen, die militärwissenschaftliche
Arbeit zeitgerecht eingereicht und wurde diese
Arbeit positiv beurteilt, so ist er von Amts wegen
der zweiten Teilprüfung im Rahmen der Dienst-
prüfung zuzuweisen.

(3) Eine Zulassung zur Dienstprüfung nach § 31
Abs. 3 bis 5 BDG 1979 ist ausgeschlossen.

Dienstprüfung

§ 14. Die Dienstprüfung ist in zwei Teilprüfun-
gen abzuhalten.

§ 15. (1) Die erste Teilprüfung ist während des
vierten Semesters schriftlich, mündlich und prak-
tisch abzulegen.

(2) Die schriftliche Prüfung im Rahmen der
ersten Teilprüfung besteht aus zwei Klausurarbei-
ten, die an zwei aufeinanderfolgenden Tagen abzu-
legen sind und jeweils höchstens sechs Stunden
dauern dürfen, sowie einer Hausarbeit.

(3) Bei den Klausurarbeiten gemäß Abs. 2 ist je
ein Thema aus folgenden Bereichen zu behandeln:

1. Führungs- und Organisationslehre;
2. Österreichische Sicherheitspolitik.

(4) Das Thema der Hausarbeit, das von der
Dienstbehörde festgelegt wird, ist dem Kandidaten
während des zweiten Semesters des Ausbildungs-
lehrganges bekanntzugeben. Mit der Hausarbeit
hat der Kandidat im Rahmen der ersten Teilprü-
fung nachzuweisen, daß er in der Lage ist, ein Plan-
spiel bzw. eine Geländebesprechung auf der Ebene
der mittleren Führung auszuarbeiten.

(5) Die mündliche Prüfung im Rahmen der
ersten Teilprüfung umfaßt folgende Gegenstände:

1. Rechtskunde I (österreichisches Verfassungs-
und Verwaltungsrecht, Behördenorganisa-
tion, Dienst- und Besoldungsrecht der Bun-
desbediensteten einschließlich des Vertre-
tungsrechtes, Verfahrensrecht, Wehrrecht);

2. Führungs- und Organisationslehre;
3. österreichische Sicherheitspolitik;
4. Militär- und Kriegsgeschichte;
5. Grundlagen der Wehrtechnik.

(6) Bei der praktischen Prüfung im Rahmen der
ersten Teilprüfung hat der Kandidat nachzuweisen,
daß er in der Lage ist, das von ihm als Hausarbeit
ausgearbeitete und positiv beurteilte Planspiel bzw.
die Geländebesprechung zu leiten. Die praktische
Prüfung darf nicht länger als acht Stunden dauern.

§ 16. (1) Die zweite Teilprüfung ist während des
sechsten Semesters schriftlich, mündlich und prak-
tisch abzulegen.

(2) Die schriftliche Prüfung im Rahmen der
zweiten Teilprüfung besteht aus vier Klausurarbei-
ten, die an vier aufeinanderfolgenden Tagen abzu-
legen sind und jeweils höchstens acht Stunden dau-
ern dürfen.

(3) Bei den Klausurarbeiten gemäß Abs. 2 ist je
ein Thema aus folgenden Bereichen zu behandeln:

1. Operative Führung I (operative Führung von
Erdstreitkräften);

2. operative Führung II (operative Luftkriegs-
führung) ;

3. Truppenführung I (taktische Führung ein-
schließlich fliegertaktische Führung);

4. Truppenführung II (Versorgung einschließ-
lich militärisches Personalwesen).

(4) Die mündliche Prüfung im Rahmen der zwei-
ten Teilprüfung umfaßt folgende Gegenstände:

1. Operative Führung I (operative Führung von
Erdstreitkräften);

2. operative Führung II (operative Luftkriegs-
führung);

3. Truppenführung I (taktische Führung ein-
schließlich fliegertaktische Führung);

4. Truppenführung II (Versorgung einschließ-
lich militärisches Personalwesen);

5. Stabsdienst, angewandte Führungs- und
Organisationslehre;

6. Rechtskunde II (Völkerrecht, insbesondere
Recht bewaffneter Konflikte und Neutrali-
tätsrecht) ;

7. Fremdsprache (Englisch, Französisch, Rus-
sisch, Italienisch, Serbokroatisch, Tschechisch
oder Ungarisch).

(5) Die praktische Prüfung im Rahmen der zwei-
ten Teilprüfung ist im Gegenstand Informatik
abzulegen. Hiebei hat der Kandidat nachzuweisen,
daß er in der Lage ist, vorgegebene komplexe Pro-
bleme mit Hilfe von datengestützten Informations-
systemen zu lösen. Die praktische Prüfung darf
nicht länger als acht Stunden dauern.
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§ 17. (1) Für die Dienstprüfung ist eine Prü-
fungskommission beim Bundesministerium für Lan-
desverteidigung einzurichten.

(2) Zu Mitgliedern der Prüfungskommission
dürfen nur Beamte der Verwendungsgruppen A
oder H1 und Hochschullehrer sowie sonstige, in
ihrem Fach anerkannte und wissenschaftlich tätige
Personen bestellt werden.

§ 18. (1) Sofern die Dienstprüfung nicht nach
den Abs. 2 oder 3 in Einzelprüfungen abzuhalten
ist, hat die Prüfungskommission in Prüfungssena-
ten zu entscheiden. Der Prüfungssenat hat aus
einem Vorsitzenden und höchstens sechs weiteren
Mitgliedern zu bestehen.

(2) Die Hausarbeit und die praktischen Prüfun-
gen sind als Einzelprüfungen abzuhalten, wobei die
Hausarbeit und die praktische Prüfung im Rahmen
der ersten Teilprüfung vom selben Prüfer zu
bewerten ist.

(3) Die mündlichen Prüfungen sind grundsätz-
lich vor einem Prüfungssenat abzuhalten. Sofern es
jedoch zweckmäßig ist, können sie auch als Einzel-
prüfungen abgehalten werden.

(4) Die in den §§ 15 Abs. 5 Z 1 und 16 Abs. 4 Z 6
angeführten Gegenstände sind von einem rechts-
kundigen Mitglied zu prüfen.

§ 19. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. Septem-
ber 1988 in Kraft.

(2) Die Verordnung des Bundesministers für
Landesverteidigung vom 12. Dezember 1983,
BGBl. Nr. 626, über die Generalstabsausbildung
tritt mit Ablauf des 31. August 1988 außer Kraft.

(3) Auf Berufsoffiziere, die die Generalstabsaus-
bildung vor dem 1. September 1988 begonnen
haben, ist die Verordnung BGBl. Nr. 626/1983
weiterhin anzuwenden.

Lichal

Anlage

Aufgliederung der Stunden gemäß § 1 Abs. 3
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478. Verordnung des Bundesministers für
Landesverteidigung vom 10. August 1988 über
die Lehrverpflichtung und über die Einrech-
nung von Nebenleistungen in die Lehrver-
pflichtung der Lehrer an der Heeresversor-

gungsschule

Auf Grund der §§ 7 Abs. 1 und 9 Abs. 3 des
Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetzes, BGBl.
Nr. 244/1965, zuletzt geändert durch Artikel II des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 389/1986, in Verbin-
dung mit § 198 Abs. 1 des Beamten-Dienstrechtsge-
setzes 1979, BGBl. Nr. 333, wird im Einvernehmen
mit dem Bundesminister für Gesundheit und öffent-
licher Dienst und dem Bundesminister für Finanzen
verordnet:

Anwendungsbereich

§ 1. Diese Verordnung gilt für die an der Hee-
resversorgungsschule (HVS) verwendeten Lehrer.

Unterrichtsgegenstände

§ 2. Die Unterrichtsgegenstände an der HVS
werden in der aus der Anlage ersichtlichen Weise in
die Lehrverpflichtungsgruppen I bis Va eingereiht.

Einrechnung von Nebenleistungen

§ 3. (1) Die mit der fachlichen Führung von Kur-
sen verbundene zusätzliche Belastung des Lehrers
wird als eine Wochenstunde der Lehrverpflich-
tungsgruppe II in die Lehrverpflichtung eingerech-
net. Eine solche Einrechnung ist nur in folgenden
Fachrichtungen bzw. Fachgebieten und nur für
jeweils einen Lehrer zulässig:

1. Waffentechnik/Infanteriewaffen;
2. Waffentechnik/Flieger- und Fliegerabwehr-

waffen;
3. Waffentechnik/Panzerwaffen;
4. Waffentechnik/Artillerie und Feste Anlagen-

Waffen;
5. Munitions- und Sprengtechnik;
6. Kraftfahrzeugtechnik;
7. Panzertechnik;
8. Pioniertechnik;
9. Fernmeldetechnik;

10. Radartechnik;
11. Luftfahrttechnik.

(2) Die Verwaltung der folgenden organisations-
mäßig vorgesehenen und tatsächlich bestehenden
Lehrmittelsammlungen wird im nachstehenden
Ausmaß in die Lehrverpflichtung eingerechnet:

1. als eine Wochenstunde der Lehrverpflich-
tungsgruppe II:
a) die Verwaltung von Labors der elektro-

technischen Gegenstände;
b) die Verwaltung der Lehrmittelsammlung

für Mechanische Technologie;

c) die Verwaltung der Lehrmittelsammlung
für die Unterrichtsgegenstände der Fach-
kunde;

d) die Verwaltung der Lehrmittelsammlung
von Luftzeuggerät;

2. als eine Wochenstunde der Lehrverpflich-
tungsgruppe V die Verwaltung der Lehrmit-
telsammlung von Wirtschaftsgerät.

(3) Die Tätigkeit als Sicherheitstechniker und
Brandschutzbeauftragter wird als eine Wochen-
stunde der Lehrverpflichtungsgruppe V in die Lehr-
verpflichtung eingerechnet.

(4) Die Einrechnung der in den Abs. 1 bis 3
angeführten Nebenleistungen in das Ausmaß der
Lehrverpflichtung ist für jeden Lehrer höchstens bis
zum Ausmaß von zwei Wochenstunden der Lehr-
verpflichtungsgruppe II zulässig.

§ 4. (1) Zeiten, in denen ein Lehrer im Rahmen
der sonstigen aus seiner lehramtlichen Stellung an
der HVS sich ergebenden Obliegenheiten außer-
halb der mit seinem Unterricht verbundenen Pflich-
ten zur Verrichtung einer der im Abs. 2 angeführ-
ten Nebenleistungen herangezogen wird, sind je
Arbeitsstunde mit 0,5 Werteinheiten in die Lehrver-
pflichtung einzurechnen.

(2) Als Nebenleistungen im Sinne des Abs. 1 gel-
ten Tätigkeiten im Bereich des Bundesministeriums
für Landesverteidigung, sofern sie der Ausbildung
des Lehrers angemessen, keine Lehrtätigkeiten und
nicht durch § 3 erfaßt sind.

(3) Die Einrechnung von Nebenleistungen nach
Abs. 1 ist — bezogen auf das Unterrichtsjahr —
höchstens bis zum Ausmaß von durchschnittlich
vier Arbeitsstunden je Woche zulässig.

Übergangs- und Schlußbestimmungen

§ 5. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. September
1988 in Kraft.

(2) Mit 31. August 1988 tritt die Verordnung des
Bundesministers für Landesverteidigung über die
Lehrverpflichtung und über die Einrechnung von
Nebenleistungen in die Lehrverpflichtung der Bun-
deslehrer an der Heeresversorgungsschule, BGBl.
Nr. 433/1981, außer Kraft.

Lichal

Anlage

Einreihung der Unterrichtsgegenstände gemäß § 2

L e h r v e r p f l i c h t u n g s g r u p p e I

1. Avionik
2. Elektrische Maschinen und Anlagen
3. Elektrische Meßkunde mit Übungen
4. Fachkunde für Kraftfahrzeugtechnik
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5. Fachkunde für Luftfahrttechnik und Luft-
fahrzeugtechnik

6. Fachkunde für Maschinentechnik
7. Fachkunde für Munitionstechnik
8. Fachkunde für Panzertechnik
9. Fachkunde für Pioniertechnik

10. Fachkunde für Waffentechnik
11. Fernmeldetechnik
12. Grundlagen der Elektrotechnik und Elektro-

nik
13. Grundlagen der Opto-Elektronik
14. Impuls- und Regeltechnik
15. Luftfahrzeugelektrotechnik und Luftfahr-

zeugelektronik
16. Maschinenelemente
17. Mechanik und Festigkeitslehre
18. Mechanische Technologie
19. Radarsystem- und Gerätetechnik
20. Sende- und Empfangstechnik
21. Sichtgeräte- und Fernsehtechnik
22. Steuerungs- und Regeltechnik
23. Technisches Englisch
24. Technologie der Kunststoffe
25. Waffenelektronik

L e h r v e r p f l i c h t u n g s g r u p p e II

1. Betriebstechnik
2. Chemie und angewandte Chemie
3. Elektronische Datenverarbeitung
4. Grundlagen der Hydraulik und Pneumatik
5. Laborübungen zu den Grundlagen der Elek-

trotechnik und Elektronik
6. Laborübungen zur Fernmeldetechnik
7. Laborübungen zur Impuls- und Regeltech-

nik
8. Laborübungen zur Kunststofftechnik
9. Laborübungen zur Sende- und Empfangs-

technik

10. Physik und angewandte Physik
11. Qualitätssicherung
12. Technisches Rechnen

L e h r v e r p f l i c h t u n g s g r u p p e III

1. ABC-Abwehr
2. Arbeitsvorbereitung und Produktionssteue-

rung
3. Ausbildungsmethodik
4. Betriebsmittelkunde
5. Betriebsorganisation
6. Fachzeichnen
7. Flugsicherungstechnik
8. Führungsverhalten
9. Geräteunterricht

10. Hygiene und Unfallverhütung
11. Luftfahrtrecht
12. Materialverwaltung
13. Sicherheitstechnik und Unfallverhütung
14. Umweltschutz
15. Versorgung
16. Wehrpolitik
17. Werkstoffkunde
18. Werkstoffprüfung mit Übungen

L e h r v e r p f l i c h t u n g s g r u p p e IV b

1. Küchenbetriebs- und Verpflegswesen
2. Sprengtechnik

L e h r v e r p f l i c h t u n g s g r u p p e V

1. Fremdausbildung bei einer Heeresmunitions-
anstalt

2. Kochen an der Heeresversorgungsschule

L e h r v e r p f l i c h t u n g s g r u p p e Va

1. Fachwerkstättenausbildung
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